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durch Beschuldigte oder Angeklagte — berech
tigen nicht zur Anwendung des Haftgrundes 
der Verdunklungsgefahr.

3.3. Verbrechen
Der Haftgrund nach § 122 Abs. 1 Ziff. 2 StPO 
ist erfüllt, wenn dringende Verdachtsgründe be
stehen, daß der Beschuldigte oder Angeklagte 
ein Verbrechen begangen hat. Unter den Haft
grund des Verbrechens fallen folgende Hand
lungen:
— vorsätzlich begangene gesellschaftsgefährliche 

Handlungen, die Verbrechen im Sinne von 
§ 1 Abs. 3 Satz 1 StGB darstellen

— vorsätzlich begangene gesellschaftsgefähr
liche Handlungen, die eine schwerwiegende 
Mißachtung der Gesetzlichkeit darstellen 
und für die deshalb eine Freiheitsstrafe von 
mindestens 2 Jahren angedroht ist (§ 1 Abs. 3 
Satz 2 StGB, 1. Alternative)

— vorsätzlich begangene gesellschaftsgefährliche 
Handlungen, die eine schwerwiegende Miß
achtung der Gesetzlichkeit darstellen und für 
die innerhalb des vorgesehenen Strafrahmens 
im Einzelfall eine Freiheitsstrafe von über 
2 Jahren zu erwarten ist (§ 1 Abs. 3 Satz 2 
StGB, 2. Alternative)'

—’ mehrere vorsätzlich begangene gesellschafts
widrige Handlungen, die für sich betrachtet 
nur Vergehen sind, aber insgesamt gesell
schaftsgefährlichen Charakter haben und da
her in ihrer Gesamtheit ein Verbrechen dar
stellen (§ 64 Abs. 1 StGB).

Voraussetzung für die Anwendung des Haft
grundes des Verbrechens ist es, daß die festge
stellten Tatsachen den dringenden Tatverdacht 
nicht nur hinsichtlich des Grundtatbestandes, 
sondern auch hinsichtlich der Umstände recht- 
fertigen, die diese Handlungen zu Verbrechen 
machen. Nicht durch Tatsachen gestützte An
nahmen objektiver oder subjektiver Umstände, 
die die Handlung möglicherweise als Verbre
chen charakterisieren, oder bloße Vermutungen 
hinsichtlich der Erwartung einer erheblichen

»>■ Freiheitsstrafe rechtfertigen die Anwendung des 
Haftgrundes des Verbrechens nicht.
Ergibt sich die Entscheidung darüber, ob der 
dringende Verdacht der Begehung eines Ver
brechens besteht, aus der Bewertung der straf
baren Handlung (Vergehen) in ihrer Gesamt
heit und ist zu erwarten, daß als Hauptstrafe 
eine Freiheitsstrafe von mehr als 2 Jahren aus
gesprochen werden wird, so kann, wenn eine 
solche Strafe in einem der verletzten Gesetze —
— unter Umständen unter Berücksichtigung von 
§ 64 Abs. 3 StGB — angedroht ist, der Haftgrund 
des Verbrechens angewandt werden.

3.4. Schwere fahrlässige Vergehen
Der Haftgrund der schweren fahrlässigen Ver
gehen nach § 122 Abs. 1 Ziff. 2 StPO liegt vor, 
wenn dringende Verdachtsgründe dafür beste
hen, daß der Beschuldigte oder Angeklagte den 
schweren Fall eines Straftatbestandes verwirk
licht hat, der die fahrlässige Tatbegehung unter 
Strafe stellt, und wenn für diese Handlung der 
Ausspruch einer Freiheitsstrafe von über 2 Jah
ren zu erwarten ist.

Voraussetzung für die Anwendung dieses Haft
grundes ist es, daß die festgestellten Tatsachen 
den dringenden Tatverdacht sowohl hinsichtlich 
der Umstände begründen, die nach dem ver
letzten Strafgesetz den schweren Fall charakte
risieren, als. auch hinsichtlich der Umstände, die 
die Straferwartung von mehr als 2 Jahren Frei
heitsstrafe rechtfertigen.

3.5. Wiederholungsgefahr
Die Anwendung des Haftgrundes der Wiederho
lungsgefahr nach §122 Abs 1 Ziff. 3 StPO ist 
von folgenden Voraussetzungen abhängig:

3.5.1. Die dem Beschuldigten oder Angeklagten zur 
Last gelegte erneute Straftat muß sich als wie
derholte Mißachtung der Strafgesetze darstel
len. Das bedeutet, daß mindestens eine Straftat 
vorausgegangen sein muß. Dabei muß die er
neute Straftat im Verhältnis zu den Vortaten 
eine selbständige, zeitlich von den Vortaten 
abgrenzbare strafbare Handlung sein. Eine 
räumliche Verschiedenheit des Tatortes ist nicht 
erforderlich. Deshalb kann eine wiederholte 
Mißachtung der Strafgesetze auch bei einem 
Tatgeschehen gegeben sein, das aus mehreren 
Einzelhandlungen besteht, aber einer einheitli
chen Planung entspringt. Notwendig ist, daß 
die Vortaten in objektiver und subjektiver Hin
sicht Straftaten sind. Das Gesetz fordert jedoch 
nicht, daß der Beschuldigte oder Angeklagte 
wegen der Vortaten strafrechtlich zur Verantwor
tung gezogen wurde. Es orientiert mit seiner 
Formulierung „wiederholte... Mißachtung der 
Strafgesetze“ nur auf die Begehung der Vor
taten. Aus diesem Grunde kann auch dann, wenn 
Vortaten erst im laufenden Strafverfahren fest
gestellt werden, eine wiederholte Mißachtung 
der Strafgesetze gegeben sein.
Wurde das Verfahren wegen der Vortat auf der 
Grundlage von § 3 StGB eingestellt oder die Er
öffnung des gerichtlichen Hauptverfahrens aus 
diesem Grunde rechtskräftig abgelehnt oder 
wurde der Angeklagte freigesprochen, so bleibt 
die Handlung, selbst wenn sie als Verfehlung 
verfolgt wurde, außer Betracht. Ausgeschlossen 
ist das Merkmal der wiederholten Mißachtung 
der Strafgesetze auch, wenn die Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen 
der Vortaten getilgt sind. Wurde der Beschul
digte oder der Angeklagte wegen der Vortat 
durch ein gesellschaftliches Gericht zur Verant
wortung gezogen oder wurde gegen ihn ein nicht 
im 'Strafregister eingetragener öffentlicher Ta
del ausgesprochen, so darf die Vortat nach Ab
lauf von einem Jahr nicht mehr zur Begründung 
der wiederholten Mißachtung der Strafgesetze 
herangezogen werden.

3.5.2. Die zur Begründung der wiederholten Mißach
tung der Strafgesetze herangezogenen Straf
taten müssen sich hinsichtlich der erneuten 
Straftat als gleichartige Handlungen darstellen. 
Diese .Gleichartigkeit kann sidi entweder aus 
der Gleichartigkeit der Delikte oder des ver
letzten Objektes oder aus der Gleichartigkeit 
der Begehungsweise der Straftaten ergeben. 
Für die Bejahung der Gleichartigkeit genügt 
Art- oder Wesensgleichheit. Dabei ist auch die 
Gleichartigkeit der Motive zu berücksichtigen. 
Identität ist möglich, aber nicht erforderlich.


